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Analyse

Flüchtlings- und Asylpolitik in der Ukraine
Von Kerstin Zimmer, Universität Marburg

Zusammenfassung
Die Ukraine spielt eine wichtige Rolle im europäischen Migrationssystem. Sie ist nicht nur ein Arbeitskräfte-
reservoir für die offi  ziellen und vor allem die informellen Arbeitsmärkte der Europäischen Union und Russ-
lands, sondern auch eine Transit- und Puff erzone für verschiedene Migrationsströme in Richtung EU. Die 
Ukraine wird so zum unfreiwilligen Zielland für Asylsuchende und Migranten, ist aber nicht in der Lage mit 
den gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen umzugehen und ihre internationalen Verpfl ichtungen 
zu erfüllen. Auch wenn diese Unfähigkeit teilweise durch internationale Geldgeber und lokale NGOs aufge-
fangen wird, bleibt die Menschenrechtssituation prekär.

Einleitung
Die Ukraine spielt im europäischen Migrationssystem 
eine wichtige Rolle. Aufgrund ihrer strategischen geo-
graphischen Lage, ihrer weitgehend ungesicherten Ost-
grenze (zu Russland), eines weitgehend visafreien Rei-
severkehrs für Bürger von GUS-Staaten, mangelnder 
wirksamer Rückführungsabkommen sowie unzurei-
chender Rechtsdurchsetzung ist sie zu einem Transit-
land für Migranten geworden. Diverse Routen für irre-
guläre Migranten führen durch die Ukraine in die EU. 
Die wichtigsten führen aus Südasien und aus Afrika 
über den postsowjetischen Raum nach Europa. Hinzu 
kommen Routen für Migranten aus der ehemaligen So-
wjetunion selbst, denn viele Transitmigranten stammen 
aus Staaten, deren Bürger visafrei in die Ukraine ein-
reisen dürfen, so dass sie erst dann gegen Gesetze ver-
stoßen, wenn sie die westliche Grenze überqueren wol-
len. Für andere ist bereits der Aufenthalt in der Ukrai-
ne »illegal«. Die meisten Transitmigranten überqueren 
die russisch-ukrainische Grenze. 

In den letzten Jahren haben sich die Routen für Tran-
sitmigranten innerhalb der Ukraine geändert. Früher 
führte die Hauptroute von Russland über Weißrussland 
oder die Ukraine nach Polen. Jetzt führt sie von Russland 
durch die Ukraine (Karpatenregion) in die Slowakei. Vor 
allem Chinesen, Vietnamesen, Inder, Iraner, Pakistani, 
Tamilen, Iraker, Afghanen, Kurden und Palästinenser, 
sowie Somalis, Westafrikaner und Ägypter, aber auch 
Weißrussen, Georgier, Moldawier und andere Bürger aus 
GUS-Staaten nutzen die Ukraine als Transitland. 

Weil den meisten Migranten nicht nur der Weg in 
die EU, sondern häufi g auch der Rückweg in ihre Her-
kunftsländer verschlossen ist, wird die Ukraine zu ei-
nem unfreiwilligen Zielland. Diejenigen, die sich am 
längsten in der Ukraine aufhalten, kamen vor 1991 als 
Studenten oder Arbeiter und verloren ihren Aufenthalts-
status, als die bilateralen Abkommen und Visa ausliefen. 

Anfang der 1990er Jahre nahm der ukrainische Staat 
relativ großzügig Flüchtlinge auf, die vor ethnischen 
Konfl ikten in der ehemaligen Sowjetunion fl ohen. In 
den folgenden Jahren kamen Flüchtlinge aus Staaten 
außerhalb des postsowjetischen Raums, vor allem aus 
Afghanistan. Im Jahr 2000 schätzte das ukrainische 
Innenministerium, dass zwischen 20.000 und 30.000 
Menschen illegal in der Ukraine lebten; andere Stellen 
gingen von einer Zahl von 500.000 bis einer Million 
aus. Drei Jahre später waren die Zahlen noch genau-
so widersprüchlich. Die Vereinten Nationen schätzten 
sogar, dass sich 2003 bis zu sechs Millionen Menschen 
illegal in der Ukraine aufhielten. 

Die meisten von ihnen sehen die Ukraine nicht als 
Ziel- sondern als Transitland. In den Jahren 1991 bis 
2003 griff  der ukrainische Grenzschutz mehr als 91.000 
irreguläre Migranten auf. Das Innenministerium nahm 
von 2001 bis 2003 etwa 10.000 Personen fest. Seit 2000 
ist die Zahl derjenigen, die beim illegalen Grenzüber-
tritt festgenommen werden, rückläufi g, während die 
Zahl jener irregulären Migranten steigt, die im Landes-
inneren aufgegriff en werden – vorwiegend in Kiew und 
Transkarpatien. 2006 nahm der Grenzschutz 26.000 
Personen fest, was einen Anstieg von mehr als 50 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Man geht da-
von aus, dass die Zahl jener, welche erfolgreich die EU-
Grenze überwinden, zwei bis zehn mal höher liegt. 

Der politische Tausch
Im Dezember 2003 beschloss der Europäische Rat das 
»Wider Europe« Konzept, welches das Verhältnis der EU 
zu den zukünftigen Nachbarn ohne Mitgliedschaftsper-
spektive regeln sollte, also auch jenes mit der Ukraine. 
Im Jahr 2004 wurde die Europäische Nachbarschafts-
politik (ENP) etabliert, die zunächst eine »Expansion 
ohne Erweiterung« bedeutet. Die ENP stärkt jene Be-
hörden, die für Justiz und Innere Sicherheit zuständig 
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sind und sich mit Fragen legaler und illegaler Migrati-
on, Schmuggel und Terrorismus befassen. 

Die Tatsache, dass Innen- und Justizpolitik im Zen-
trum der ENP stehen, verweist auch auf die zunehmen-
de Relevanz dieser Politikfelder innerhalb der EU. Die 
Grundlage für die Zusammenarbeit der EU und der 
Ukraine im Bereich Migrations- und Asylpolitik ist 
der Aktionsplan auf dem Gebiet Justiz und Inneres von 
2001, der im Februar 2005 in den allgemeinen EU-Uk-
raine Aktionsplan innerhalb der ENP integriert wur-
de. Das »Th ematische Programm zur Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten auf dem Gebiet Migration und Asyl«, 
das die EU-Kommission im Januar 2006 verabschie-
dete, defi niert Migrationsfragen als strategische Priori-
tät in den EU-Außenbeziehungen und verknüpft Mig-
rations- mit Sicherheitsfragen.

Georg Vobruba bezeichnet das Verhältnis zwischen 
dem wohlhabenden Kern der EU und ihrer Peripherie – 
also auch der Ukraine – als einen »politischen Tausch«, 
der die Bewahrung einer politisch stabilen Wohlstands-
zone zum Ziel hat. Dabei betrachtet der Kern die Pe-
ripherie als Ursprung wirtschaftlicher und politischer 
Konfl ikte sowie als vorgelagerte Schutzzone. Dies re-
sultiert in einer besonderen Kombination von Exklu-
sions- und Inklusionspolitik, bei der die EU den Staa-
ten in der Peripherie Exklusionsaufgaben zuweist. Dies 
wird in Fragen von Migration und Grenzsicherung be-
sonders deutlich.

Die Ukraine sichert zusammen mit ihren westlichen 
Nachbarstaaten die EU-Ostgrenze, überwacht das eige-
ne Staatsgebiet und nimmt irreguläre Migranten zurück 
oder verhindert, dass diese die EU-Grenze passieren. 
Dafür belohnt die EU die ukrainische Elite mit einem 
vereinfachten Visaregime und weiterem Entgegenkom-
men bei der Unterstützung politischer und wirtschaftli-
cher Reformen. Erleichterungen bei den bilateralen Vi-
sa-Bestimmungen macht die EU zudem von der Unter-
zeichnung eines Rückführungsabkommens abhängig. 
Zurzeit hat die Ukraine Rückführungsabkommen mit 
einzelnen EU-Staaten. Das Rückführungsabkommen 
zwischen der EU und der Ukraine wurde 2006 para-
phiert, ist aber noch nicht ratifi ziert. Die Ukraine und 
andere EU-Nachbarn sind zur Sicherung des Schengen-
Regimes aber nur bereit, wenn sich die EU-Staaten fi -
nanziell und politisch erkenntlich zeigt. 

Ein Beispiel für die erwähnten Exklusionsaufga-
ben sind die Maßnahmen zur Ausdehnung »humani-
tärer Schutzzonen«, die auch in der Ukraine geschaff en 
werden sollen. Die Schutzzonen sehen regionale Unter-
bringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Migranten 
vor. Die Ukraine soll in die Lage versetzt werden, selbst 
Flüchtlinge nach den Vorgaben der Genfer Flüchtlings-
konvention aufzunehmen – und damit nicht länger nur 
als Transitstaat fungieren. 

Flüchtlings- und Asylpolitik: Regeln und 
Behörden
Die ukrainische Regierung verabschiedete 1993 ihr ers-
tes Flüchtlingsgesetze, setzte es jedoch erst ab 1996 um. 
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre herrschte in der 
Migrationspolitik Reformstillstand. Nach rechtlichen 
und institutionellen Veränderungen konnte die Ukra-
ine 2002 der Genfer Flüchtlingskonvention beitreten 
und Mitglied der International Organization for Mig-
ration (IOM) werden. Ein neues Flüchtlingsgesetz wur-
de 2003 verabschiedet und 2005 geändert; jedoch ent-
spricht der rechtliche Rahmen nicht vollends den in-
ternationalen Normen und Standards. Die ukrainische 
Asylgesetzgebung sieht nur den Flüchtlingsstatus vor, 
aber keinen subsidiären bzw. humanitären Schutz. Ei-
nen neuen Gesetzentwurf, der die notwendigen Verän-
derungen beinhaltet, sollte das Parlament 2007 verab-
schieden. Aufgrund der politischen Krise liegt das Pro-
jekt jedoch auf Eis. Die Implementierung der geltenden 
Gesetze ist außerdem völlig unzulänglich.

Flüchtlings- und Asylpolitik sind gekennzeichnet 
durch ungeklärte, sich überschneidende und fehlende 
Zuständigkeiten sowie fortwährende Reformen und Un-
terfi nanzierung. Das für Migration und Flüchtlingsfra-
gen zuständige Staatskomitee wurde in den letzten zehn 
Jahren acht Mal reorganisiert. Es koordiniert seine Tä-
tigkeiten mit den Ministerien für Äußeres, Inneres, Ar-
beits- und Sozialpolitik, Gesundheitspolitik sowie mit 
den Grenzschutzbehörden. Während das Staatskomitee 
sich um Fragen der legalen Migration, einschließlich der 
Anerkennung von Flüchtlingen kümmert, sind das In-
nenministerium und der Staatliche Grenzschutz mit der 
Regulierung und Verhinderung irregulärer Migration be-
fasst. Das Innenministerium ist dafür zuständig, irregu-
läre Migranten auf dem Staatsgebiet zu suchen, festzu-
nehmen und zu untersuchen. Die Grenzschutztruppen 
sind für das Aufgreifen beim (illegalen) Grenzübertritt 
verantwortlich und entscheiden über die Ausweisung 
von Ausländern und staatenlosen Personen.

Nach ukrainischen Gesetzen gilt als Flüchtling, wer 
kein Bürger der Ukraine ist und aufgrund begründe-
ter Angst vor Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer besonderen sozia-
len Gruppe oder einer politischen Meinung sich außer-
halb seines Heimatstaates befi ndet und nicht dort hin 
zurückkehren kann. Dasselbe gilt für staatenlose Per-
sonen. Irreguläre Einwanderer können bis zu zehn Tage 
an der Grenze festgehalten werden und bis zu 30 Tage, 
wenn sie im Landesinneren aufgegriff en werden. Nach-
dem ihre Identität festgestellt wurde, werden GUS-Bür-
ger freigelassen unter der Aufl age, freiwillig das Land 
zu verlassen. Alle anderen werden bis zu sechs Mona-
te festgehalten, um ihre Identität festzustellen und ihre 
Abschiebung vorzubereiten. 
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Nach internationalem und ukrainischem Recht dür-
fen keine Anklagen gegen Menschen erhoben werden, 
die illegal die Ukraine betreten oder dort leben, solan-
ge sie das Ziel haben, einen Flüchtlingsstatus zu erlan-
gen. Während des Asylverfahrens dürfen keine Auswei-
sungen erfolgen. Personen, die einen Asylantrag stellen, 
werden normalerweise aus der Haft entlassen und er-
halten Ausweise. Jedoch haben nicht alle Migranten die 
Möglichkeit, einen solchen Antrag zu stellen, d.h. der 
Zugang zum Asylverfahren ist nicht gesichert.

Die Gewährung des Flüchtlingsstatus ist eine Re-
gierungsangelegenheit und umfasst einen mehrstufi -
gen Prozess. Der Antrag wird beim lokalen Migrati-
onsdienst gestellt. Auf der Grundlage von Dokumenten 
und eines Gesprächs entscheidet der lokale Migrations-
dienst, ob der Antrag an das Staatskomitee weiter gelei-
tet wird. Zuerst soll geklärt werden, ob der Antragstel-
ler in der Ukraine verbleiben möchte; die zweite Frage 
ist, ob er unter die Genfer Flüchtlingskonvention fällt 
bzw. der ukrainischen Defi nition eines Flüchtlings ent-
spricht. Über den eigentlichen Antrag – so er weiter ge-
leitet wird – entscheidet das Staatskomitee in Kiew, das 
eine Ablehnung eigentlich begründen muss. 

Die Antragsteller haben Einspruchsmöglichkeiten, 
und zwar beim Komitee (innerhalb eines Monats) oder 
bei Gericht (innerhalb eines Jahres). Lehnt das Staats-
komitee den Antrag erneut ab, kann der aus zwei Ins-
tanzen und dem Obersten Gerichtshof bestehende Ge-
richtsweg beschritten werden. In der Ukraine gibt es 
nur eine allgemeine Gerichtsbarkeit, aber keine speziali-
sierten Gerichte; die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist un-
terentwickelt. Zumeist sind die Kenntnisse der Richter 
im Bereich Flüchtlings- und Asylrecht gering und das 
Wissen über die Herkunftsländer unzureichend. Nach 
einer endgültigen Ablehnung in allen Instanzen steht 
letztlich die Abschiebung an. Jedoch tauchen viele ab-
gelehnte Asylsuchende unter. 

Die unzureichende Finanzierung und personelle 
Ausstattung der zuständigen Behörden erweisen sich 
für den ordnungsgemäßen Ablauf des Asylverfahrens 
als abträglich. Dem Migrationsdienst in Transkarpa-
tien fehlt es beispielsweise an elementarer Ausstattung 
wie Papier, einem Computer oder einer Kamera zum 
Fotografi eren der Asylsuchenden. Die ukrainischen 
Regierungsstellen können die Flüchtlinge häufi g auf-
grund von Personalmangel nicht mit Ausweisen aus-
statten. Der Migrationsdienst in Kiew beschäftigt nur 
drei Personen, die Unterlagen akzeptieren und Erstbe-
fragungen durchführen. Anfang Juni 2007 betrug da-
her die Wartezeit für einen Termin drei Monate. Im 
Jahr 2002 und erneut 2006 stellte das Staatskomitee 
die Arbeit vorübergehend ein, so dass keine Anträge 
bearbeitet wurden. Aufgrund niedriger Gehälter ver-
lassen qualifi zierte Mitarbeiter die staatlichen Behör-

den. Der ständige Personalwechsel erschwert die Zu-
sammenarbeit mit anderen Einrichtungen. Flüchtlinge 
deren Anträge nicht bearbeitet werden, besitzen keine 
gültigen Papiere und verstoßen damit unfreiwillig ge-
gen ukrainisches Recht.

Internationale Unterstützung
Neben den staatlichen Strukturen befassen sich auch 
internationale Organisationen und ukrainische Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) mit Migrationsfra-
gen. Ukrainische NGOs übernehmen dabei originär 
staatliche Aufgaben wie die eigentlich gesetzlich festge-
legte humanitäre Versorgung und Rechtsberatung von 
Inhaftierten und Antragstellern. Aber ohne fi nanziel-
le Unterstützung internationaler und supranationaler 
Organisationen würden auch die NGOs nicht beste-
hen. Ganz im Sinne des politischen Tauschs kompen-
sieren internationale Geldgeber zum Teil die Finanz-
schwäche und den mangelnden politischen Willen der 
ukrainischen Regierung. 

Die wichtigsten internationalen Organisationen 
sind der UNHCR, die IOM und die Delegation der 
EU-Kommission. Die IOM ist seit 1996 in der Ukrai-
ne aktiv. Einer der zentralen Programmpunkte ist die 
Unterstützung der ukrainischen Behörden beim Aufbau 
eines funktionierenden Migrations-Management Sys-
tems. Die IOM berät bei der Harmonisierung nationa-
len Rechts mit EU-Recht. Weiterhin stehen die Steue-
rung irregulärer Migrationsbewegungen und die Unter-
stützung der Grenzschutztruppen im Fokus. Der UN-
HCR unterstützt und berät die ukrainische Regierung 
bei der Gesetzgebung und überwacht die Umsetzung 
der Genfer Flüchtlingskonvention. Der so genannte 
Söderköping-Prozess wurde 2001 von der Schwedischen 
Regierung, der IOM und dem UNHCR initiiert, um 
Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu 
behandeln, die mit der EU-Osterweiterung entstanden. 
Ziel ist es, die Gesetzgebung und Politik von Belarus, 
Moldova und der Ukraine in den Bereichen Grenzma-
nagement, Asyl und Migration an den EU-Acquis anzu-
passen. Die EU, der UNHCR und die IOM fi nanzieren 
mit ihren Projekten zurzeit nahezu die gesamte Arbeit 
mit Asylsuchenden und Flüchtlingen in der Ukraine 
und übernehmen zahlreiche Koordinationsaufgaben.

Im Falle des UNHCR wird die Verbindung von 
NGOs und internationalen Organisationen besonders 
plastisch. Der UNHCR führt selbst nur wenige Projek-
te durch. Stattdessen kooperiert er mit mehreren loka-
len Implementing Partners, unter anderem NEEKA und 
Caritas in Mukatschewo, dem South Ukrainian Center 
of Young Lawyers (SUCYL) in Odessa und HIAS (He-
brew Immigrant Aid Society) in Kiew, deren Tätigkeit 
er in Form von Projekten fi nanziert. Während NEE-
KA vornehmlich soziale Unterstützung für Flüchtlinge 
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und Asylsuchende leistet, beraten und unterstützen so-
wohl Caritas als auch HIAS und SUCYL Asylsuchen-
de bei der Beantragung des Flüchtlingsstatus und ver-
treten sie bei Behörden. Die Tätigkeit der ukrainischen 
NGOs ist unabdingbar, um die sozialen und organisa-
torischen Voraussetzungen zu schaff en, die für die Er-
öff nung eines Asylverfahrens nötig sind. 

Die Lage der Flüchtlinge
Asylsuchende, die in der Ukraine bleiben möchten, be-
fi nden sich in Großstädten, wo sie einfacher Arbeit fi n-
den können. In den Karpaten halten sich typischerwei-
se diejenigen auf, die die Grenze zur EU überwinden 
wollen. Trotzdem wird hier etwa die Hälfte aller Asyl-
anträge gestellt. Die meisten Antragsteller wurden beim 
Versuch des illegalen Grenzübertritts aufgegriff en und 
in die Internierungslager der Region gebracht. Die Be-
dingungen in den Internierungslagern, die den Grenz-
schutztruppen unterstehen, sind zumeist von Überfül-
lung und baulichem Zerfall, schlechten hygienischen 
Bedingungen sowie einem Mangel an Nahrungsmit-
teln gekennzeichnet. 

Das Lager in Pawschino bei Mukatschewo nahe der 
ungarischen und slowakischen Grenze hat eine Kapa-
zität von 200 Personen; im Sommer sind jedoch häufi g 
bis zu 700 Männer dort interniert, die fast ausnahms-
los aus dem asiatischen und afrikanischen Raum stam-
men. Im Jahr 2005 legte ein Bericht von Human Rights 
Watch die dortigen Bedingungen off en. Zunehmender 
Druck ausländischer NGOs und Regierungen führte 
zur teilweisen Verbesserung der Lage. Zusätzlich gibt es 
ein Wohnheim für Frauen und Kinder mit 50 Plätzen, 
das zumeist überbelegt ist. In der Stadt Tschop an der 
ungarischen Grenze werden vor allem Migranten aus 
der ehemaligen Sowjetunion festgehalten. Abschiebun-
gen aus dem Lager heraus betreff en vor allem Tschet-
schenen. Häufi g erhalten auch die lokalen NGOs kei-
nen Zugang zu den Lagern, um ihre Aufgaben der so-
zialen und rechtlichen Sicherung zu erfüllen. 

Die Ergebnisse der ukrainischen Flüchtlings- und 
Asylpolitik sind zwiespältig. Seit 1996 wurden mehr 
als 5.000 Asylsuchende als Flüchtlinge anerkannt, von 
denen Anfang 2007 noch 2.275 in der Ukraine lebten. 
Hinzu kommen 800 bis 900 Personen, die inzwischen 
die ukrainische Staatsbürgerschaft erlangt hatten. An-
fang 2007 waren 3.000 Asylsuchende registriert. Pro 
Jahr werden ca. 1.000 bis 1.500 neue Asylanträge ge-
stellt. Der Großteil der Flüchtlinge wurde in den Jah-
ren 1997 bis 2001 anerkannt, während von 2002 bis 
2006 nur 263 Personen anerkannt wurden. Während 
die Anerkennungsquote bis 2001 bei etwa 50 Prozent 
gelegen hatte, so liegt sie nun bei 2,5 bis 3 Prozent. 

2006 wurden 60 Personen anerkannt, d.h. Antragstel-
ler und ihre Familienangehörigen. In der ersten Hälfte 
des Jahres 2007 wurden nur zwei Personen anerkannt. 
50 Prozent der Antragsteller kommen aus Afghanistan, 
30 bis 35 Prozent aus GUS-Staaten und etwa 10 Pro-
zent aus Afrika. 

Bei den Anerkennungen sieht es ähnlich aus. Etwa 
die Hälfte der anerkannten Flüchtlinge stammt aus Af-
ghanistan, ein weiteres Viertel aus der ehemaligen So-
wjetunion und ca. 13 Prozent aus afrikanischen Staa-
ten. Zudem gibt es Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien 
und dem Iran. Ungefähr die Hälfte der anerkannten 
Flüchtlinge ist in der Stadt Kiew registriert, ein Viertel 
in Odessa, der Rest wohnt in anderen urbanen Zent-
ren. Anerkannte Flüchtlinge genießen nach dem Gesetz 
weitgehend die gleichen Rechte wie ukrainische Staats-
bürger, einschließlich der Bewegungs- und Niederlas-
sungsfreiheit, das Recht auf Bildung, medizinische Ver-
sorgung, Familienzusammenführung, Eheschließung, 
Arbeit, Geschäftstätigkeit und soziale und rechtliche 
Unterstützung. Der Flüchtlingsstatus muss jährlich ver-
längert werden. 

Die faktische Integration von (anerkannten) Flücht-
lingen gestaltet sich jedoch schwierig. Zahlreiche gesetz-
lich festgelegte Unterstützungsleistungen werden nicht 
gewährt. Der ukrainische Staat unterstützt Flüchtlin-
ge weder fi nanziell noch mit Sprachkursen oder spezi-
ellen Integrationsprogrammen. Es gibt lediglich eine 
Einmalzahlung von umgerechnet zwei Euro pro Per-
son. In der Ukraine existiert bislang nur ein staatliches 
Integrationszentrum für Flüchtlinge (in einem Vorort 
von Odessa), dessen Bau zum Großteil von der EU fi -
nanziert wurde. 

Resümee
Abschließend lässt sich feststellen, dass aufgrund men-
schenunwürdiger Bedingungen in den Internierungs-
lagern sowie des unzureichenden Zugangs zum Asyl-
verfahren und der mangelnden sozialen Sicherung der 
Antragsteller sowie anerkannter Flüchtlinge die Men-
schenrechtssituation für Migranten und Flüchtlinge in 
der Ukraine bedenklich ist. Das Politikfeld Migration 
ist keine Priorität der ukrainischen Regierung. Vielmehr 
haben externe Akteure ein Interesse, nehmen Einfl uss 
auf die ukrainische Politik und fi nanzieren Maßnah-
men – als Einsatz im politischen Tausch. Die EU be-
treibt damit eine widersprüchliche Politik, da sie einer-
seits Demokratie und die Einhaltung der Menschen-
rechte in den Nachbarstaaten einfordert, zugleich aber 
Staaten zu Migrations-Puff ern macht, die diesen An-
forderungen nicht gerecht werden.
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